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Vorbemerkung: 

Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Satzungstext durchgängig alle Personen, FunkƟonen und Amtsträger-

bezeichnungen in der männlichen Form gefasst. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit 

gleichermaßen weibliche, männliche und diverse FunkƟons- und Amtsträger angesprochen. 
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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
(1) Der am 22.12.1963 in Ibbenbüren-Dickenberg gegründete Verein führt den Namen "SV (Sportverein) 

Dickenberg e.V.". 
(2) Er ist in das Vereinsregister am Amtsgericht Steinfurt unter der Nr.10202 eingetragen. 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in 49479 Ibbenbüren. 
(4) Die Vereinsfarben sind blau-weiß. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Zweck des Vereins ist  

a) die öffentliche Gesundheits- und Sporƞörderung aller Personen, insbesondere der Jugend, durch 

Angebote in den Bereichen des Breiten- und Leistungssports, 

b) das Zusammenführen der Vereinsmitglieder durch kulturelle Veranstaltungen. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) entsprechende OrganisaƟon eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes für alle 

Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports, 

b) die Durchführung eines leistungsorienƟerten Trainingsbetriebes, 

c) die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 

d) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen WeƩkämpfen, 

e) die Durchführung von allgemeinen und sportorienƟerten Jugendveranstaltungen und -Maßnahmen, 

f) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von fachgerecht ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und Helfern, 

g) die Beteiligung an KooperaƟonen, Sport- und SpielgemeinschaŌen 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniƩs 

„SteuerbegünsƟgte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos täƟg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke. 

(3) MiƩel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus MiƩeln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsƟgt werden. 

 

§ 4 Grundsätze der Tätigkeit 
(1) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich demokraƟschen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Wesƞalen. 

(2) Der Verein ist parteipoliƟsch und religiös neutral. Er vertriƩ den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher 

und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen Intoleranz, Rassismus und jede 

Form von poliƟschem Extremismus. Er triƩ rassisƟschen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 

Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer 

oder sexualisierter Art ist, entgegen. 

(3) Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden 

Schutzes seiner Mitglieder und treten für die körperliche und seelische Unversehrtheit und 
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SelbstbesƟmmung aller Mitglieder, insbesondere der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der 

Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter pflegen eine Kultur der Aufmerksamkeit und des akƟven 

Handelns und gewährleisten einen umfassenden Schutz vor psychischer, physischer und sexualisierter 

Gewalt aller Beteiligten. Zur Sicherstellung erlässt der Gesamtvorstand ein auf einer Risikoanalyse 

basierendes individuelles Schutzkonzept und trägt dafür Sorge, dass das Konzept gelebt und auf allen 

Ebenen umgesetzt wird. Das Schutzkonzept sieht u.a. Regelungen zur verpflichtenden Erklärung zu einem 

Ehrenkodex, zur verpflichtenden Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses, zu konkreten 

Verhaltensrichtlinien im Umgang mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern, insbesondere Kindern und 

Jugendlichen sowie untereinander, zur Benennung von Ansprechpersonen im Verein und zum Umgang mit 

Vorfällen bzw. Verdachtsfällen vor. 

(4) Der Verein steht für Fairness und triƩ für einen doping- und manipulaƟonsfreien Sport ein. 

(5) Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die IntegraƟon von 

Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 

(6) Der Verein verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf Grundlage von Transparenz, Integrität, 

ParƟzipaƟon, Klimaschutz und NachhalƟgkeit als Prinzipien einer guten Vereinsführung. 

 

 

§ 5 Verbandsmitgliedschaften 
(1) Der Verein ist Mitglied 

a) Im Kreissportbund Steinfurt e.V. 

b) Im Stadtsportverband Ibbenbüren e.V. 

c) In den für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden 

(2) Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und WeƩkampĩesƟmmungen der Bünde und Verbände 

nach Absatz 1 als verbindlich an. 

(3) Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Gesamtvorstand den EintriƩ in 

Bünde, Verbände und OrganisaƟonen und über den AustriƩ beschließen. 

(4) Soweit für die Wahrnehmung von MitgliedschaŌsrechten in Verbänden, in denen der Verein Mitglied ist, 

eine Delegiertenbenennung erforderlich ist, besƟmmt das Vorstandsteam anlassbezogen je anstehender 

Mitgliederversammlung die erforderliche Anzahl der Delegierten. Die betroffene Abteilung kann dem 

Vorstandsteam die entsprechende Anzahl Delegierter vorschlagen. Das Vorstandsteam kann dabei auch 

Vorstandsmitglieder als Delegierte besƟmmen. 

 

 

§ 6 Geschäftsjahr 
Das GeschäŌsjahr sƟmmt mit dem Kalenderjahr überein. 

 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jurisƟsche Person werden. Die MitgliedschaŌ wird durch 

einen schriŌlichen Aufnahmeantrag oder per Online-Formular auf elektronischem Wege beim Vorstand 

beantragt, bei Minderjährigen mit ZusƟmmung eines der gesetzlichen Vertreter. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet das Vorstandteam. Die Entscheidung über die Aufnahme in den Verein 

kann auf eine Person im Vorstandsteam übertragen werden. Eine Ablehnung muss jedoch durch das 

Vorstandsteam abgesƟmmt werden. Eine Ablehnung muss dem Antragssteller nicht begründet werden. 

Die Aufnahme in den Verein ist nur mit der Teilnahme am SEPA-LastschriŌverfahren möglich. 
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(3) Für den Monat der Anmeldung ist grundsätzlich der volle Beitrag fällig. Die satzungsgemäßen Rechte und 

Pflichten werden mit der ersten Zahlung des Mitgliedsbeitrages erlangt. 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Aufnahmegebühren, Umlagen, 

Gebühren für besondere Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben werden. 

Darüber hinaus können Familienbeiträge festgesetzt werden. Der Familienbeitrag umfasst die 

Beitragsverpflichtung einer Familie mit minderjährigen Kindern. Minderjährige Mitglieder werden mit 

Vollendung des 18. Lebensjahres und EintriƩ der Volljährigkeit als erwachsene Mitglieder beitragsmäßig 

veranlagt. Das betroffene Mitglied wird vorab rechtzeiƟg darüber informiert. 

(2) Über Höhe und Fälligkeit der Beiträge, Gebühren und Umlagen, ausgenommen der laut § 21 Absatz 4 von 

Abteilungsversammlungen beschlossenen Abteilungs- und/oder Aufnahmebeiträge Mitglieds- und 

Sonderbeiträgen, entscheidet die Mitgliederversammlung durch Beschluss. Umlagen können bis zur Höhe 

des vierfachen des monatlichen Mitgliedsbeitrages festgesetzt werden. Beschlüsse über 

Beitragsfestsetzungen werden den Mitgliedern in der Beitragsordnung auf der Homepage des Vereins 

bekannt gegeben. Ferner können die Vereinsabteilungen ihre Mitglieder verpflichten, jährlich 

Arbeitsstunden oder ersatzweise Abgeltungszahlungen zu leisten.  

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen des Namens, der Bankverbindung, der AnschriŌ 

sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

(4) Der Beitrag wird per SEPA-LastschriŌ zum Fälligkeitstermin monatlich eingezogen. 

(5) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind dadurch 

entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

(6) Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich das Mitglied 

ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag kann dann bis zu seinem Eingang 

gemäß § 288 Abs. 1 BGB mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst werden. 

(7) Fällige Beitragsforderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend gemacht werden. 

Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

(8) Das Vorstandteam kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz oder teilweise 

erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-LastschriŌverfahren erlassen. 

 

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle Mitglieder haben bei Versammlungen und sonsƟgen Vereinsveranstaltungen den Anordnungen des 

Gesamtvorstandes oder von ihnen beauŌragten DriƩen Folge zu leisten. 

(2) Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und Personen, die als geschäŌsunfähig im Sinne der 

Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und Rederechte in der Mitgliederversammlung nicht 

persönlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter ausüben. Alle weiteren MitgliedschaŌsrechte, 

insbesondere die Nutzung der sportlichen Vereinsangebote, können diese Mitglieder persönlich ausüben. 

(3) Minderjährige Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr üben ihre 

MitgliedschaŌsrechte im Verein persönlich aus. Deren gesetzliche Vertreter erteilen durch Anmeldung des 

Minderjährigen ihre ZusƟmmung zur Ausübung des SƟmmrechts durch den Minderjährigen gemäß § 12 

dieser Satzung. 

 

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die MitgliedschaŌ endet 
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 durch AustriƩ aus dem Verein 

 durch Ausschluss aus dem Verein 

 durch Streichung aus der Mitgliederliste 

 durch Tod 

 durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei jurisƟschen Personen 

(2) Der AustriƩ aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriŌliche Erklärung an die GeschäŌsadresse des 

Vereins. Der AustriƩ kann mit sechswöchiger Frist zum Quartalsende erklärt werden. 

(3) Bei Beendigung der MitgliedschaŌ, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 

MitgliedschaŌsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem MitgliedschaŌsverhältnis, 

insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind 

dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. 

(4) Ein Mitglied kann gemäß nachfolgendem § 11 der Satzung wegen: 

a) erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Pflichten (§ 9), 

b) eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins (vereinsschädigendes Verhalten), 

c) unehrenhaŌer Handlungen, insbesondere durch Äußerungen extremisƟscher Gesinnung oder 

d) durch Verstoß gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden. 

Das Ausschlussverfahren richtet sich nach § 11 dieser Satzung.  

 

§ 11 Ausschlussverfahren 
(1) Über den Ausschluss entscheiden 

a) bei einem Mitglied grundsätzlich der Gesamtvorstand, 

b) bei einem Vorstandsmitglied die Mitgliederversammlung. 

(2) Das Ausschlussverfahren wird durch Beschluss des Gesamtvorstandes mit einfacher Mehrheit eingeleitet. 

Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn 2/3 der Mitglieder des Gesamtvorstandes anwesend sind. 

Der Beschluss kann ein soforƟges Ruhen der Vereinsämter und/oder einen Ausschluss vom Spiel- und 

Trainingsbetrieb bis zu einer Dauer von 6 Monaten beinhalten. 

(3) Die Einleitung des Ausschlussverfahrens ist dem Betroffenen unter Auflistung der Gründe schriŌlich 

mitzuteilen. Ihm ist Gelegenheit zu geben, sich innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Schreibens 

persönlich vor dem Gesamtvorstand oder schriŌlich zu rechƞerƟgen. Eine schriŌliche Stellungnahme des 

Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter 

BerücksichƟgung der Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag mit einfacher Mehrheit 

zu entscheiden. 

(4) Kommt der Gesamtvorstand aufgrund der Anhörung eines betroffenen Vorstandsmitgliedes zum Schluss, 

das Ausschlussverfahren gegen ein Vorstandsmitglied weiterzuführen, so ist innerhalb von vier Wochen 

die Mitgliederversammlung einzuberufen. Auf der Versammlung ist dem Betroffenen Gelegenheit zu 

geben, sich erneut persönlich zu den Vorwürfen zu rechƞerƟgen. Eine schriŌliche Stellungnahme ist auch 

hier zu verlesen. 

(5) Das Ergebnis der Anhörung ist mit Gründen zu versehen und dem Betroffenen schriŌlich mitzuteilen. Über 

die Anhörung ist ein Ergebnisprotokoll zu ferƟgen. 

(6) Gegen einen Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das RechtsmiƩel der Beschwerde 

an die Mitgliederversammlung zu. Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang des 

Ausschließungsbeschlusses schriŌlich an das Vorstandsteam zu richten. Sie ist zu begründen. Die 

Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist 

endgülƟg. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 
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(7) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es trotz schriŌlicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungsverpflichtungen (Beiträge, Umlagen, 

Gebühren etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über die Streichung darf durch den Gesamtvorstand erst dann 

gefasst werden, wenn nach Versendung der Mahnung drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in 

der Mahnung die Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist. Der Beschluss über die Streichung 

ist dem betroffenen Mitglied schriŌlich mitzuteilen. 

 

§ 12 Stimmrecht und Wählbarkeit 
(1) SƟmmberechƟgt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. 

(2) Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäŌsfähigen Mitglieder des Vereins. 

Eine Ausnahme ist der Jugendvorstand. Dieser kann mit vollendetem 16. Lebensjahr gewählt werden. 

Diese Regelung soll die akƟve Einbindung junger Mitglieder in die Vereinsführung fördern und die 

Interessen der Jugend im Verein stärken. 

 

§ 13 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

(1) die Mitgliederversammlung 

(2) das Vorstandsteam 

(3) der Gesamtvorstand 

(4) die Abteilungsversammlungen 

(5) die Jugendversammlung 

(6) der Jugendvorstand 

 

§ 14 Aufgaben der Organe des Vereins 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

a) die Entlastung des Gesamtvorstandes, 

b) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins, 

c) die Beschlussfassung in Ausschlussverfahren gegen Vorstandsmitglieder, 

d) die Beschlussfassung in Ausschlussverfahren bei vorliegendem Widerspruch des Ausgeschlossenen, 

e) die Entgegennahme der Vorstandsberichte, 

f) die Neuwahl bzw. BestäƟgung der Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer, 

g) die Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 

h) die Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Umlagen. 

 

(2) Das Vorstandsteam ist zuständig für 

a) den GeschäŌsverkehr, 

b) die Behandlung von Vermögens- und Darlehnsfragen, 

c) die Aufstellung eines Haushaltsplans für das GeschäŌsjahr, die Buchführung, die Erstellung des 

Jahresberichts, 

d) die Beschlussfassung über Aufnahme und Bestrafung von Mitgliedern und über Vereinsstrafen, 

e) die Erledigung von Aufgaben des Gesamtvorstandes, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen 

Erledigung bedürfen, 

f) die Erledigung von sonsƟgen Aufgaben, deren Behandlung durch den Gesamtvorstand nicht 

notwendig sind, 
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g) die Überwachung der satzungsgemäßen Verwendung der Vereinsgelder. 

 

(3) Der Gesamtvorstand ist zuständig für 

a) Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und das Aufstellen der Tagesordnung, 

b) die Einberufung der Mitgliederversammlung, 

c) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

d) die Behandlung von Anregungen aus den Reihen der Mitglieder, 

e) die Bewilligung von Ausgaben für InvesƟƟonen des Gesamtvereins, 

f) die Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern, 

g) die Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen, 

h) die Kontrolle des Vorstandsteams, 

i) die Gründung und Schließung von Abteilungen, 

j) Widersprüche gegen Vereinsstrafen, 

k) BestäƟgung der von den Abteilungen gewählten Abteilungsleitern, 

l) BestäƟgung der von der Jugendversammlung gewählte Vorsitzende der Vereinsjugend. 

 

(4) Die Abteilungsversammlungen sind zuständig für 

a) Die Wahl des Abteilungsleiters, 

b) Die Beschlussfassung über eine Abteilungsordnung 

c) Die Beschlussfassung über zu leistende Arbeitsstunden, sowie die Höhe der Sonderzahlung bei nicht 

abgeleisteten Stunden  

 

 

§ 15 Die Vereinsjugend 
(1) Die Vereinsjugend ist die GemeinschaŌ aller Mitglieder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und ist 

zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. 

(2) Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr zufließenden MiƩel 

unter BerücksichƟgung der Gemeinnützigkeit des Vereins. 

(3) Organe der Vereinsjugend sind: 

a) der Jugendvorstand 

b) die Jugendversammlung 

Der Vorsitzende der Vereinsjugend ist Mitglied des Gesamtvorstandes. 

(4) Das Nähere regelt eine Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen werden 

kann und der Genehmigung des Gesamtvorstandes bedarf. Die Jugendordnung darf dieser Satzung nicht 

widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 

 

§ 16 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr staƩ. 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechender 

Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a) das Vorstandsteam oder der Gesamtvorstand beschließt, 

b) 10% der Mitglieder beim Vorstandsteam beantragt haben, 

c) zur Wahrnehmung der Aufgaben aus § 14 der Satzung erforderlich ist. 
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(4) Die Einberufung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung per Aushang im Vereinsheim Heinrich-

Brockmann-Str. 23, 49479 Ibbenbüren und über die Homepage des Vereins. Zwischen dem Tag der 

Einberufung und dem Termin der Mitgliederversammlung hat eine Frist von mindestens vier Wochen zu 

liegen. Die Frist beginnt mit dem, der Veröffentlichung folgenden Tag. 

(5) Alle Mitglieder können bis drei Wochen vor dem Termin der ordentlichen Mitgliederversammlung in 

Texƞorm Anträge zur Tagesordnung mit Begründung an die GeschäŌsadresse des Vereins einreichen. Für 

die Berechnung der Drei-Wochen-Frist ist der Eingang des Antrages maßgebend. Eingegangene Anträge 

sowie die ergänzte endgülƟge Tagesordnung sind den Mitgliedern bis zwei Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung bekannt zu machen. 

(6) Die Tagesordnung einer ordentlichen Mitgliederversammlung muss folgende Punkte enthalten: 

a) Berichte des Vorstandsteams, der Kassenprüfer sowie der Abteilungsleiter, 

b) Entlastung des Gesamtvorstandes, 

c) Wahlen gem. § 19 dieser Satzung, 

d) Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 

e) Festsetzung der Beiträge, Gebühren und Umlagen.  

Sie kann anlassbezogen erweitert werden. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste und die Presse 

zulassen. 

Die Tagesordnung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung muss anlassbezogen erstellt werden und 

den Grund der Versammlung beinhalten. 

 

§ 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

(2) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied aus dem Vorstandsteam geleitet. Das Vorstandsteam 

regelt über die GeschäŌsordnung, wer diese Aufgabe übernimmt. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 

besƟmmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung einem DriƩen 

übertragen werden. 

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülƟgen 

SƟmmen gefasst. Bei SƟmmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. SƟmmenthaltungen werden als 

ungülƟge SƟmmen gewertet und nicht mitgezählt. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei 

Viertel der abgegebenen gülƟgen SƟmmen erforderlich. Zur Änderung des Vereinszweckes ist die 

ZusƟmmung aller Mitglieder erforderlich.  

(4) Über die Art der AbsƟmmung entscheidet der Versammlungsleiter zu Beginn der Versammlung. Auf 

Antrag sind AbsƟmmungen geheim durchzuführen. 

 

§ 18 Zusammensetzung des Vorstandes 
(1) Der Verein wird vom Gesamtvorstand geleitet. Der Gesamtvorstand besteht aus dem Vorstandsteam, den 

Abteilungsleitern oder ihren Stellvertretern, 3-7 Beisitzern, SchriŌführer, Medienwart, sowie dem 

BeauŌragten für Kinder- und Jugendschutz. 

(2) Das Vorstandsteam übernimmt die geschäŌsführenden Aufgaben im Sinne vom § 26 BGB. 

a) Das Vorstandsteam besteht aus 3-5 gleichberechƟgten Mitgliedern. Das Vorstandsteam führt die 

GeschäŌe des Vereins gemeinschaŌlich. Entscheidungen werden durch einfache Mehrheit getroffen. 

b) Jedes Teammitglied ist allein vertretungsberechƟgt. Das Vorstandsteam kann jedoch im 

Innenverhältnis beschließen, dass besƟmmte RechtsgeschäŌe nur durch zwei oder mehrere 

Teammitglieder gemeinsam vorgenommen werden dürfen. 
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c) Über die interne Aufgabenverteilung entscheidet das Team. Die Aufgabenverteilung wird in einer 

GeschäŌsordnung bekannt gegeben. 

 

§ 19 Wahlen 
Die Mitglieder des Vorstandsteams, der SchriŌführer, der Medienwart und die Beisitzer werden jährlich gewählt. 

Die zwei Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren alternierend gewählt. 

(1) Die Wiederwahl ist – mit Ausnahme der Kassenprüfer – zulässig 

(2) Die Mitglieder des Gesamtvorstandes bleiben auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis die neuen 

Vorstandsglieder gewählt sind. 

(3) Bei vorzeiƟgen Ausscheiden eines Mitglieds des Gesamtvorstands werden die Aufgaben des 

ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds durch die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur folgenden 

ordentlichen Mitglieder- bzw. Abteilungsversammlung wahrgenommen. Die Aufgaben können auch auf 

ein einzelnes Gesamtvorstandsmitglied übertragen werden. AlternaƟv kann der Gesamtvorstand aus dem 

Kreis der MitgliedschaŌ einen Nachfolger für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen 

Mitgliederversammlung berufen. 

 

§ 20 Beschlussfassung des Vorstandes 
(1) Vorstandsteam und Gesamtvorstand sind, außer im Ausschlussverfahren gem. § 11 dieser Satzung, 

beschlussfähig, wenn die HälŌe der jeweiligen im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(2) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der gülƟgen SƟmmen. SƟmmenthaltungen werden 

als ungülƟge SƟmmen gewertet. Bei SƟmmengleichheit gibt die SƟmme des Versammlungsleiters den 

Ausschlag. 

 

§ 21 Die Abteilungen 
(1) Innerhalb des Vereins können für unterschiedliche sportliche AkƟvitäten gesonderte Abteilungen 

eingerichtet werden. Die Abteilungen sind rechtlich unselbständige Untergliederungen des Vereins. Der 

Gesamtvorstand kann die Gründung und Schließung von Abteilungen beschließen. 

(2) Die Abteilungen werden durch die Abteilungsleiter geleitet. Sie dürfen in ihren Entscheidungen nicht den 

GesamƟnteressen des Vereins zuwiderhandeln, sind gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich 

und jederzeit zur BerichterstaƩung verpflichtet. 

(3) Abteilungsleiter werden jährlich von der Abteilungsversammlung gewählt. Diese wird nach Bedarf, 

mindestens jedoch einmal jährlich, einberufen. Für die Einberufung und Beschlussfähigkeit gelten die 

VorschriŌen aus § 14 dieser Satzung. 

Der Abteilungsleiter muss nach §14 Abs. 3 (k) bestäƟgt werden. 

(4) Die Abteilungsversammlung ist im Bedarfsfalle berechƟgt, zusätzlich zum jeweils auf der 

Mitgliederversammlung beschlossenen Mitglieds- oder Sonderbeitrag einen Abteilungs- und/oder 

Aufnahmebeitrag zu beschließen. 

(5) Die Abteilungen verwalten ihre Kostenstelle eigenständig. Das Vorstandsteam besitzt ein Vetorecht. Dieses 

muss von 2 Mitgliedern des Vorstandsteams ausgeübt und der Abteilung gegenüber begründet werden. 

Bei Differenzen entscheidet der Gesamtvorstand. 

(6) Die Abteilungen können sich eine Abteilungsordnung geben. Die Abteilungsordnung bedarf der 

Genehmigung des Gesamtvorstandes. 
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(7) Mitglieder können verpflichtet werden, jährlich eine festgelegte Anzahl von Arbeitsstunden zum Wohl des 

Vereins zu leisten. Die genaue Anzahl der Arbeitsstunden wird von der Mitgliederversammlung der 

Abteilungen beschlossen. 

(8) Arbeitsstunden können durch die Teilnahme an verschiedenen Vereinsarbeiten abgeleistet werden, wie 

z.B.: 

a) Pflege und Instandhaltung der Vereinsanlagen, 

b) Mithilfe bei Veranstaltungen und WeƩkämpfen, 

c) Unterstützung bei Vereinsprojekten und anderen gemeinnützigen AkƟvitäten. 

(9) Der Abteilungsleiter ist berechƟgt, besƟmmte Mitglieder von der Pflicht zur Ableistung von 

Arbeitsstunden zu befreien, insbesondere aus gesundheitlichen Gründen oder wegen besonderer 

persönlicher Umstände. 

(10) Mitglieder, die ihre Arbeitsstunden nicht leisten, sind verpflichtet, für jede nicht geleistete Stunden einen 

Ersatzbetrag zu zahlen. Die Höhe des Ersatzbetrags wird von der Mitgliederversammlung der Abteilungen 

festgelegt und den Mitgliedern bekannt gegeben. 

(11) Der Abteilungsleiter kann in Einzelfällen auf Antrag eines Mitglieds den Ersatzbetrag erlassen oder 

stunden, wenn die Nichtableistung der Arbeitsstunden aus triŌigen Gründen erfolgt ist. 

 

§ 22 Ausschüsse 
(1) Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf für besondere Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder 

durch den Gesamtvorstand berufen werden. Er kann für besondere Aufgaben BeauŌragte benennen. 

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf, sie werden durch den vom Gesamtvorstand 

besƟmmten Leiter einberufen. 

 

§ 23 Protokollierung von Beschlüssen 
(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Gesamtvorstandes und der Abteilungsversammlungen 

sind zu protokollieren und vom Versammlungsleiter und dem von ihm besƟmmten Protokollführer zu 

unterzeichnen. 

§ 24 Vergütung 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung 

etwas anderes besƟmmt. 

(2) Das Vorstandsteam kann bei Bedarf und unter BerücksichƟgung der wirtschaŌlichen Verhältnisse und der 

Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- 

oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung im Rahmen des 

Ehrenamtsfreibetrages gem. § 3 Nr. 26 a EstG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über 

Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist das Vorstandsteam zuständig. Das Vorstandsteam 

kann bei Bedarf und unter BerücksichƟgung der wirtschaŌlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 

AuŌräge über TäƟgkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an DriƩe 

vergeben. Einzelheiten werden über die GeschäŌsordnung geregelt. 

(3) Zur Erledigung der GeschäŌsführungsaufgaben und zur Führung der GeschäŌsstelle ist das Vorstandsteam 

ermächƟgt, im Rahmen der wirtschaŌlichen Verhältnisse und der Haushaltslage Mitarbeiter für die 

Verwaltung einzustellen. Das arbeitsrechtliche DirekƟonsrecht haben die in der GeschäŌsordnung 

benannten Mitglieder aus dem Vorstandsteam. 
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(4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 

670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die TäƟgkeit für den Verein entstanden sind. Die 

Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner 

Entstehung geltend gemacht werden. ErstaƩungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendung mit 

prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden kann. 

 

§ 25 Kassenprüfung 
(1) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunterlagen 

und Belegen und erstaƩen der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur 

umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht 

berechƟgt. 

 

§ 26 Vereinsordnungen 
(1) Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Gesamtvorstand ermächƟgt durch Beschluss 

nachfolgende Ordnungen zu erlassen. 

a) Beitragsordnung 

b) GeschäŌsordnung 

c) Reithallenordnung 

d) Jugendordnung 

e) Ehrenordnung 

(2) Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Die Ordnungen dürfen der Satzung nicht 

widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 

 

§ 27 Haftung des Vereins 
(1) Ehrenamtlich TäƟge und Organ-bzw. FunkƟonsträger, deren Vergütung die Beitragsgrenze nach § 3 Nr.26 a 

EStG (sog. „Ehrenamtsfreibetrag“) in seiner jeweils gülƟgen Fassung nicht übersteigt, haŌen für Schäden 

gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen TäƟgkeit 

verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haŌet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht fahrlässig verursachte 

Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des 

Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des 

Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 28 Datenschutz im Verein 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personen-bezogene 

Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

(2) Soweit die in den jeweiligen VorschriŌen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a) das Recht auf AuskunŌ nach ArƟkel 15 DS-GVO, 

b) das Recht auf BerichƟgung nach ArƟkel 16 DS-GVO, 
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c) das Recht auf Löschung nach ArƟkel 17 DS-GVO, 

d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach ArƟkel 18 DS- GVO, 

e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach ArƟkel 20 DS-GVO und 

f) das Widerspruchsrecht nach ArƟkel 21 DS-GVO. 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein TäƟgen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 

Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, DriƩen zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem 

Bundesdatenschutzgesetz bestellt das Vorstandsteam einen DatenschutzbeauŌragten. 

 

§ 29 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Gesamtvereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Auf der Tagesordnung darf nur der Punkt "Auflösung des Gesamtvereins" stehen. 

(2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a. der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von ¾ aller Vorstandsmitglieder beschlossen hat, 

b. von 40 % der Mitglieder des Vereins schriŌlich gefordert wurde. 

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der sƟmmberechƟgten Mitglieder anwesend 

sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen sƟmmberechƟgten Mitglieder 

beschlossen werden. 

(4) Bei Auflösung des Gesamtvereins oder Wegfall steuerbegünsƟgter Zwecke fällt sein Vermögen an die 

Stadt Ibbenbüren, die es unmiƩelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtäƟge oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 30 Schlussbestimmungen 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am xx.xx.xxxx genehmigt und triƩ mit Eintragung 

in das Vereinsregister in KraŌ. 

 

Ibbenbüren, xx.xx.xxxx 

 

1. Vorsitzender      2. Vorsitzender 

 

 

2. Vorsitzender      1. Kassenwart 

 

 


